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Stadt und Landkreis Coburg 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Oktober 2009 

 
Stadt Coburg 

 
03./04.10. Dr. Jana Edelmann, Hahnweg 4 

Tel. 95707 und 0171 7007417 

10./11.10. ZA Michael Freitag, Allee 4 b 
Tel. 790240 

17./18.10. Dr. Zvonimir Freivogel, Obere Anlage 2 
Tel. 26882 

24./25.10. ZÄ Barbara Frielitz-Dyllus, 
Hint. Kreuzgasse 9, Tel. 66329 

31.10./ 
01.11. 

ZA Gunnar Gleixner, Viktoriastr. 14 
Tel. 92892 u. 95362 

 
Landkreis Coburg 

 
03./04.10. ZÄ Beatrix Fucke, Sonnefeld, 

Thüringer Str. 19, Tel. 09562/8354 

10./11.10. Dr. Uwe Grosch, Großheirath, 
Ringstr. 3, Tel. 09565/6646 

17./18.10. Dr. Jens-Uwe Grünberg, Ebersdorf,  
Ehrlicherstr. 1, Tel. 09562/1261 

24./25.10. ZÄ Sabine Gutjahr, Bad Rodach, 
Markt 7, Tel. 09564/80380 

31.10./ 
01.11. 

Dr. Heiko Härtl, Rödental, 
Mahnberg 5, Tel. 09563/2032 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich der zahnärzt-
liche Notfalldienst auf die Behandlungszeit in der 
Praxis von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 19 Uhr 
erstreckt. Den zahnärztlichen Notdienst finden Sie 
auch auf der Homepage zbv-ofr.de. 
 
 
 
 
 
 

Landratsamt Coburg 
 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Erwerbs einer Grundstücksfläche durch 
die Gesamtheit der Zusammenlegungs-

beteiligten von Bad Rodach 
 
Die Gesamtheit der Zusammenlegungsbeteiligten von 
Bad Rodach erwirbt folgende Grundstücksfläche der 
Gemarkung Bad Rodach: 
 

aus Flst. 825/1: 13 qm 
 
Gegen den Erwerb der Grundstücksfläche, die erst 
Rechtswirksamkeit nach Genehmigung durch das 
Landratsamt Coburg erlangt (Art. III § 3 Satz 1 des 
Coburger Gesetzes vom 01.06.1907, Nr. 14, S. 63) 
kann binnen zwei Wochen vom Tage der Veröffent-
lichung im Coburger Amtsblatt an Einspruch beim 
Landratsamt Coburg, Lauterer Straße 60, Zimmer E 
07, schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 
Die Veröffentlichung erfolgt im Coburger Amtsblatt 
vom 25.09.2009. 
 
Der Einspruch soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. 
 

Coburg, 17.09.2009 
Landratsamt Coburg 

Baumgärtner 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Erwerbs einer Grundstücksfläche durch 
die Gesamtheit der Zusammenlegungs-

beteiligten von Bad Rodach 
 
Die Gesamtheit der Zusammenlegungsbeteiligten von 
Bad Rodach erwirbt folgende Grundstücksflächen der 
Gemarkung Bad Rodach: 
 

aus Flst. 826/2: 44 qm 
aus Flst. 860/2: 63 qm 

 
Gegen den Erwerb der Grundstücksflächen, die erst 
Rechtswirksamkeit nach Genehmigung durch das 
Landratsamt Coburg erlangt (Art. III § 3 Satz 1 des 
Coburger Gesetzes vom 01.06.1907, Nr. 14, S. 63) 
kann binnen zwei Wochen vom Tage der Veröffent-
lichung im Coburger Amtsblatt an Einspruch beim 
Landratsamt Coburg, Lauterer Straße 60, Zimmer E 
07, schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 
Die Veröffentlichung erfolgt im Coburger Amtsblatt 
vom 25.09.2009. 
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Der Einspruch soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. 
 

Coburg, 17.09.2009 
Landratsamt Coburg 

Baumgärtner 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Erwerbs einer Grundstücksfläche durch 
die Gesamtheit der Zusammenlegungs-

beteiligten von Bad Rodach 
 
Die Gesamtheit der Zusammenlegungsbeteiligten von 
Bad Rodach erwirbt folgende Grundstücksfläche der 
Gemarkung Bad Rodach: 
 

aus Flst. 835/1: 46 qm 
 
Gegen den Erwerb der Grundstücksfläche, der erst 
Rechtswirksamkeit nach Genehmigung durch das 
Landratsamt Coburg erlangt (Art. III § 3 Satz 1 des 
Coburger Gesetzes vom 01.06.1907, Nr. 14, S. 63) 
kann binnen zwei Wochen vom Tage der Veröffent-
lichung im Coburger Amtsblatt an Einspruch beim 
Landratsamt Coburg, Lauterer Straße 60, Zimmer E 
07, schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 
Die Veröffentlichung erfolgt im Coburger Amtsblatt 
vom 25.09.2009. 
 
Der Einspruch soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. 
 

Coburg, 18.09.2009 
Landratsamt Coburg 

Baumgärtner 
 
 

11. Sitzung des Kreisausschusses des 
Landkreises Coburg 

am Donnerstag, 01.10.2009 – 14.30 Uhr – 
im Landratsamt Coburg, Lauterer Str. 60, 

96450 Coburg (Sitzungssaal E 30) 
 

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
 
1. Eröffnung der Sitzung  

 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
4. Genehmigung der Niederschriften über die 10. 

Sitzung des Kreisausschusses am 23.07.2009 
 

5. Sachstandsbericht über den Vollzug der Be-
schlüsse aus der vorherigen Sitzung des Kreis-
ausschusses 
 

6. Bekanntgabe der vom Landrat aufgrund des Art. 
34 Abs. 3 LKrO seit der letzten Sitzung getroffe-
nen dringlichen Anordnungen und der zwischen-
zeitlich besorgten unaufschiebbaren Geschäfte 
 

7. Sonstige amtliche Mitteilungen 
 

8. Vorbereitung der Sitzung des Kreistages am 
Donnerstag, 08.10.2009 
 

Berichterstatter zu 1. bis 8.: Vorsitzender 
 
9. Geschäftsordnung des Kreistages des Landkrei-

ses Coburg vom 08. Mai 2008; 
Verschiedene Änderungen 
 

10. Satzung zur Regelung der Entschädigung der 
Kreisräte und sonstigen ehrenamtlich tätigen 
Kreisbürger; 
Änderung der Regelung zur Entschädigung bei 
mehreren Sitzungen 
 

11. Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der 
ehrenamtlichen Richter am Bayerischen 
Verwaltungsgericht Bayreuth durch die 
Landkreise und kreisfreien Städte für die 
Amtszeit vom 01. April 2010 bis 31. März 2015 
 

12. Berufung von ehrenamtlichen Richtern in die 
Sozialgerichtsbarkeit im Jahr 2010 für die Kam-
mern für Sozialhilfe und Asylbewerberleistungs-
gesetz 
 

Berichterstatter zu 9. - 12.: VA Thomas Feulner 
 
13. Kommunaler Finanzausgleich; 

Finanzielle Situation des Bezirks Oberfranken 
 

14. Vollzug des Landkreishaushaltes 2009; 
Zwischenbericht über die derzeitige Abwicklung 
des Haushaltes 2009 
 

Berichterstatter zu 13. + 14.: VOAR Gerhard Lehrfeld 
 
15. Anfragen 
 

Coburg, 23.09.2009 
Landratsamt Coburg 

Michael Busch 
Landrat 
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